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Umgang mit Kommunen ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept

Grund der Vorlage
- Erlass des Innenministeriums vom 04.06.2003 -
Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt nimmt den Erlass des Innenministeriums vom 04.06.2003 zur Kenntnis.

Unterschrift

Dr. Slawig
Begrindung

Die Bezirksregierung Dusseldorf hat mit Verfigung vom 05.06.2003 den Erlass des Innen-
ministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.06.2003 zum Thema
.,Kommunalfinanzen in Nordrhein-Westfalen; (HSK)“ Gbersandt. Dem Erlass liegen ,Hinweise
fur die kommunalaufsichtliche Behandlung von Kommunen ohne genehmigtes
Haushaltssicherungskonzept (Nothaushaltsrecht nach § 81 GO NRW)* bei.

Kommunen, die einen Haushaltsausgleich nicht erreichen kénnen, haben nach 8§ 75 Abs. 4
GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Durch die im HSK benannten
MafRnahmen soll der Haushaltsausgleich nach 4 Jahren wieder erreicht werden. Die Abde-
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ckung der bis dahin aufgelaufenen Defizite (Altdefizite) soll spatestens nach weiteren 4 Jah-
ren erfolgt sein.

Dieses Ziel ist inzwischen von den meisten gréReren Stadten — so auch von Wuppertal —
nicht zu erreichen. Damit greifen die gesetzlichen Regelungen zur vorlaufigen Haushaltsfiih-
rung jahrelang.

Hiernach dirfen nur Ausgaben geleistet werden, zu deren Leistung die Kommune rechtlich
verpflichtet ist oder die fir die Weiterfihrung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind (8§
81 GO NRW).

Die Regelungen der Gemeindeordnung zur vorlaufigen Haushaltsfiihrung waren urspriinglich
gedacht fir einen angenommenen kurzen Zeitraum zwischen der Verabschiedung (eines ei-
gentlich genehmigungsfahigen) Haushaltsplans und der Genehmigung der Kommunalauf-
sicht. Fur die aus der Finanzmisere notwendige dauerhafte Handhabung sind sie nicht aus-
gelegt und deshalb auch nicht praktikabel.

Weil inzwischen Haushaltssicherungskonzepte vieler Kommunen nicht genehmigungsféhig
sind, hat das Innenministerium Bestimmungen entwickelt, nach denen bei langandauernder
vorlaufiger Haushaltsfiihrung zu verfahren ist.

Folgende Themen werden im Erlass vom 04.06.2003 angesprochen:
— Fortfiihrung und Neubeginn von Investitionsmafnahmen und
InvestitionsférderungsmalRnahmen
— Klassifizierung und Priorisierung von Investitionsvorhaben
— Kreditaufnahmerestriktionen
— Personalwirtschaftliche MalRnahmen
— Burgschaften und kreditahnliche Rechtsgeschéfte

— Bildung von Ausgaberesten

SchwerpunktméalRig gehe ich auf folgende Bereiche ein:

Investitionen und InvestitionsférderungsmalRnahmen, Bildung von Ausgaberesten

Der Beginn neuer Investitionen oder neuer Investitionsforderungsmafinahmen unterliegt aus-
nahmslos der Zustimmung der Aufsichtsbehorde. Die Zustimmung kann auf der Grundlage
einer nach vorgegebenen Kriterien aufzustellenden Prioritatenliste erfolgen.

Die Kommunalaufsicht fordert diese Prioritatenliste bereits fir das Haushaltsjahr 2003, (ob-
wohl sie bei der Nichtgenehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes einen, wenn auch re-
duzierten, Kreditbedarf akzeptiert hat).

Die Aussage des 8§ 81 GO NRW, dass Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des
Vermogenshaushalt fortgesetzt werden durfen, wird relativiert durch die Vorgabe, dass
(getatigte) Planungsmafinahmen nicht den Beginn von BaumalRnahmen bedeuten.

Bei der Bildung von Haushaltsresten ist ein besonders strenger Mafdstab anzulegen. Fir
noch nicht begonnene Investitionsmafnahmen hat eine Restebildung zu unterbleiben.

Kreditaufnahmen

Die Zustimmung zur Kreditaufnahme kann nur im Rahmen eines angemessenen Kreditde-
ckels erfolgen. Dieser orientiert sich an dem Ziel einer Nettokreditaufnahme von Null fir den
unrentierlichen Bereich (fir Wuppertal wird bisher nur der Bereich der Stadtentwasserung als
rentierlich akzeptiert).
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Die Kreditgenehmigung muss vor Beginn der Investitionsmalnahme oder der Investitionsfor-
derungsmafRnahme vorliegen.
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Personalwirtschaftliche MaBnahmen/Beforderungen

Der Stellenabbau ist fortzusetzen.

Beforderungen dirfen nach einer ,Sperrfrist* von 2 Jahren nur in einem Korridor von 2,5%
der besetzbaren Planstellen erfolgen. Im Interesse der Haushaltskonsolidierung sollen
Beamte auf hoherwertigen Angestelltenstellen eingesetzt werden.

Freiwillige Leistungen

Neue freiwillige Leistungen werden ausgeschlossen. Der Umfang der bisherigen freiwilligen
Leistungen ist schrittweise zurtickzufuhren.

Ausgliederungen

Die wirtschaftlichen Unternehmungen der Kommunen sind verstarkt zur Konsolidierung des
Haushaltes heranzuziehen.

Diese einschrankenden Bestimmungen sind bei Aufstellung des Doppelhaushalts 2004/2005
und seiner Ausfuhrung zwingend zu beachten. Fiur die Einhaltung der Bestimmungen sind
Oberburgermeister und Kammerer personlich verantwortlich.

Zur politischen Bewertung des Erlasses:

Die neuen Bestimmungen engen den Handlungsrahmen der Kommunen spurbar und in nicht
vertretbarer Weise ein. Im Investitionsbereich wirken sie auf die Investitionstatigkeit der
Stadte insgesamt negativ ein. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation verstarken sie
den Investitionsriickgang bei den Kommunen als dem gré3ten offentlichen Investitionstrager.
Durch entsprechende politische Initiativen missen meiner Auffassung nach diese fatalen
Konsequenzen fir Wachstum und Beschaftigung dem Land gegeniber deutlich gemacht
werden.

Schmerzhaft sind auch die Restriktionen im personalwirtschaftlichen Bereich, die nicht ohne
massiven Widerstand hingenommen werden kdnnen. Wie sollen immer neue Schlisselpro-
jekte (wie z.B. die Umstellung auf NKF) ohne Personal in ausreichender Qualitat und Quanti-
tat umgesetzt werden, wenn die Mitarbeiter in verstarktem Umfang zu anderen Behdrden
wegen dort besserer Beforderungsaussichten abwandern.

Der Erlass bertcksichtigt keinesfalls die dramatische Entwicklung der kommunalen Fi-
nanzausstattung und die Begrindung fir die strukturellen Defizite im Verwaltungshaushalt.
M. E. wird durch den Erlass ein wesentlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung einge-
schrankt.

Die Verwaltung hat zwar in der Zwischenzeit die geforderte Liste der Investitionen erstellt

und der Bezirksregierung Ubersandt. Die geforderte Priorisierung hat die Verwaltung aber
nicht vorgenommen.

Anlagen

Verfigung der Bezirksregierung Diusseldorf vom 05.06.2003 mit dem Erlass des
Innenministeriums vom 04.06.2003 und der dort genannten Anlage

Investitionsbericht an die Bezirksregierung Dusseldorf vom 27.07.2003 — ohne Anlagen -

Seite: 4/5



Seite: 5/5



	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

